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Ernüchterung folgt auf den Fuß

Die Situation der Arbeötsmigranten 
nach sieben Jahren Reformasi

von Genia Findeisen

Migrantenorganisationen schätzen die Zahl der indonesischen Arbeitskräf

te im Ausland auf drei bis vier Millionen; 70 Prozent davon sind Frauen, die 
überwiegend im informalen Sektor als Hausangestellte tätig sind. Sie er

wirtschaften im Ausland jährlich circa fünf Milliarden US-Dollar und sind 

damit als Devisenbringer ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Mit ihren Ein
kommen sichern sie das Überleben ihrer Familien und entlasten gleichzei

tig durch ihre Abwesenheit den lokalen Arbeitsmarkt. Die Bilanz der bish e- 

rigen Regierungen, etwas zum Schutz der Migranten zu tun, fällt nach sie

ben Jahren Reformasi dennoch ernüchternd aus.

E
nde Oktober 2004 wurde nach 

zähen Verhandlungen ein lan

ge von Nicht-Regierungsorga

nisationen gefordertes Gesetz zur 

»Vermittlung und zum Schutz von 

Migranten verabschiedet. Bislang 

basierte die Entsendepraxis allein auf 

Ministerdekreten, die innerhalb der 

Hierarchie der Gesetze nicht nur auf 

einer untergeordneten Ebene ange

siedelt waren, sondern deren Richtli

nien bei einem Ministerwechsel re

gelmäßig verändert wurden. Mit der 

Verabschiedung eines nationalen 

Gesetzes ist nun erstmalig eine ver

lässliche Grundlage für einen kontinu

ierlichen Prozess der Arbeitsmigration 

gebildet worden. Welche grundle
genden Bestimmungen sind darin 

enthalten und sind diese geeignet, 

einen entsprechenden Schutz der 

Migranten zu sichern und geeignete 

Maßnahmen bei Missbrauch mit ent

sprechenden Strafen bei Verstößen 

einzuleiten, wie dies von den Migran

tenorganisationen gefordert wurde?

I
 Arbeitsmigranten 

werden kaum 
vorbereitet

Eines der Hauptprobleme 

war auch nach der Neuformulierung 

des Ministererlasses von 2002 der 

Prozess der Arbeitsvermittlung, den 

Regierungsinstanzen des Ministeri

ums für Arbeit und Transmigration in 

Zusammenarbeit mit privaten Vermitt

leragenturen organisieren. Die Ver

antwortung für die Durchführung und 

die Bezahlung der Vermittlung ver

bleibt hierbei ausdrücklich bei den 

Agenturen, während ein Beamter des 

Ministeriums jeder einzelnen Vermitt

lung zustimmen muss. Dieser büro

kratische Prozess ist nicht transpa

rent, und es existieren keine Leitfäden 

zu einer effektiven Kontrolle, so dass 
der ohnehin weit verbreiteten Korrup

tion Tür und Tor geöffnet werden. Es 

hat sich gezeigt, dass die Arbeitsmi

granten schlecht oder gar nicht auf 

ihre Tätigkeit im Zielland vorbereitet 

werden, was zahlreiche Probleme im 

Ausland nach sich zieht. So wissen 

die meisten Migrantinnen beispiels

weise nicht, dass sie als Frauen in 

Saudi Arabien nicht alleine auf die 

Strassen gehen dürfen, oder dass sie 

sich streng nach den Regeln des Is

lam verhalten müssen, anders, als sie 

es aus ihrer Heimat gewohnt sind. 

Auch auf das Leben in einem moder

nen, technisierten Haushalt in einem 

Hochhaus sind sie nicht vorbereitet, 

da sie vorwiegend aus Dörfern in är

meren Gegenden des Archipels re

krutiert werden.

Obwohl der in Verbindung 

mit dem neuen Gesetz noch maß

gebliche Ministererlass den Prozess 

der Vermittlung und die Lizenzierung 

der Agenturen bereits recht genau 

vorschreibt, mangelt es in der Praxis 

vor allem an der Beachtung dieser 

Bestimmungen. Eigens vom Ministe

rium dafür bereitgestellte Inspektoren

sollen die Einhaltung des Dekretes 

überprüfen, die Kontrolle der Lizen

zierung der privaten Agenturen erfolgt 

bislang jedoch nicht mit der erforder

lichen Sorgfalt, so dass es weiterhin 

ungehindert im großen Stil zu illega

len Vermittlungen kommt. Eine direkt 

dem Präsidenten unterstellte neu zu 

schaffende Behörde soll nun laut 

neuer gesetzlicher Grundlage die 

Rechtmäßigkeit sowie die Qualität 

des Vermittlungsvorganges überprü

fen, bei Verstößen der Agenturen ge

gen die Vorschriften werden Geld

oder Gefängnisstrafen angedroht.

Nach wie vor nicht geregelt 

ist die Frage einer Gebührenordnung 

für die Vermittlungstätigkeiten sowie 

eine Bestimmung, wer diese zu be

zahlen hat. Für die Vermittlerdienste, 

die Reisekosten und die Beantragung 

der erforderlichen Reisedokumente 

werden teilweise von den Agenturen 

Phantasiepreise verlangt, die mei

stens die Arbeitssuchenden selber zu 

zahlen haben, wofür sie sich bei den 

Agenturen hoch verschulden und die 

ersten Monate nur für deren Rückzah

lung arbeiten müssen.

Die 429 registrierten Vermitt

lungsagenturen haben bereits gegen 
die vielen Restriktionen für Vermittler 

protestiert, die hohen Bedingungen
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für den Erwerb einer Lizenz kritisiert 

und angekündigt, eine Revision des 

Gesetzes beim Verfassungsgericht 

zu beantragen. Es steht zu befürch

ten, dass künftig noch mehr Vermittler 

illegal tätig sein werden, wenn von 

Seiten der Regierung nicht hart 

durchgegriffen wird.
Alle Migrantenorganisationen 

lehnten das Gesetz ebenfalls ab und 
forderten die Regierung auf, es wie

der zurückzuziehen. Kritisiert wird von 

ihnen in erster Linie, dass in dem 
neuen Gesetz wie zuvor schon in 

dem Ministererlass nur der Vermitt

lungsprozess an sich geregelt wird, 

aber keinerlei Rechtsgrundlagen zum 

Schutz der Migranten im Ausland ge

schaffen wurden. Ein großes Problem 

ist gerade, dass die indonesischen 

Arbeitskräfte bei Komplikationen 

während ihres Auslandsaufenthal

tes völlig auf sich allein gestellt 

sind und sich nicht auf eine Vertre

tung ihrer Interessen vor Ort oder 

Hilfestellungen aus dem Heimat

land stützen können. Viele Arbei

terinnen im informellen Sektor sind 

unter unzumutbaren Arbeitsbedin

gungen beschäftigt; Vorfälle se

xuellen Missbrauchs oder Miss

handlungen, manchmal sogar mit 

Todesfolge und Vergewaltigungen 

sowie ungeklärte Unfälle wie Stür

ze aus Hochhäusern sind nicht 

selten. In den Zielländern sind die 

Arbeiterinnen bei Vertragsbrüchen 

auf die dort geltenden Gesetze 

angewiesen, wo sie aber in den 
meisten Fällen nicht mit Rechts

beistand rechnen können. Bislang 

gibt es nur in Hongkong Regelun- .8 

gen, welche den Arbeiterinnen ei- | 
ne faire Bezahlung und einen ma- H 

ximalen Arbeitsschutz zusichern 0 
und ihnen erlauben, Zusammen- £ 

Schlüsse als Interessenverbände 

zu gründen.

Meistens gibt es 
keine Rechtssicherheit

Problematisch ist vor allem, 

dass es in den meisten Aufnahme

ländern keine Rechtssicherheit gibt. 

Die indonesische Regierung hat sich 

im vergangenen Jahr verstärkt darum 

bemüht, mit den Zielländern bilaterale 

Abkommen über die Entsendung von 

Arbeitskräften abzuschließen. Im Mai 

2004 konnte ein Memorandum of Un 

derstanding mit Malaysia, im Dezem

ber nach einem zweijährigen Entsen

destopp von Arbeitskräften ein bilate

rales Abkommen mit Taiwan unter
zeichnet werden. Das Abkommen mit 

Malaysia gilt nur für Arbeiter in Fabri

ken, auf Baustellen und Plantagen, 

umfasst jedoch ausdrücklich nicht die 

beschäftigten Migranten im informel

len Sektor, in dem überwiegend 

Frauen als Hausangestellte tätig sind. 

Das Memorandum of Understanding 

regelt Arbeitsbedingungen und die 

Aufgaben der Vermittler, erlaubt den 

Arbeitgebern aber weiterhin den Rei

sepass des Migranten zu behalten 

und untersagt den ausländischen Ar

beitskräften, sich zu organisieren. Die 

indonesische Seite schreckte vor zu 

harten Verhandlungen mit Malaysia 
zurück aus Furcht vor der Konkurrenz 

billiger Arbeitskräfte aus anderen

Ländern. Zu diplomatischen Ver

stimmungen beider Länder hat die 

Praxis der vielen illegalen Vermittlun

gen geführt.
In den vergangenen Jahren 

hat es in zunehmendem Maße Mas

senausweisungen illegaler indonesi

scher Arbeitskräfte aus Malaysia ge

geben, denn die malaysische Regie
rung hat aufgrund von Problemen auf 

dem eigenen Arbeitsmarkt inzwi

schen harte Abschiebemaßnahmen 

gegen illegal Beschäftigte aus dem 
Ausland eingeführt. Die indonesische 

Regierung hat alljährlich die Abschie-

bekosten für hunderttausende Illegale 

an Malaysia zu erstatten, unternimmt 

aber wenig gegen die illegale Vermitt

lungspraxis.

Besonders mit den Ländern 
des Nahen Ostens, wo häufig Vorfälle 

zuungunsten der Migrantinnen zu 

bemängeln sind, ist es bisher nicht zu 

Abschlüssen gekommen. Der Ar- 

beits- und Transmigrationsminister 

Jacob Nuwa Wea des Kabinetts Me- 

gawati hatte nach einem Besuch bei 

indonesischen Arbeiterinnen in einem 

Gefängnis in Kuwait, die von ihrem 

Arbeitgeber geschwängert worden 

waren, Handlungsbedarf eingeräumt 

und einen zeitweiligen Entsende

stopp in den mittleren Osten ver

hängt, um die Regierungen zu Ab
kommen zu bewegen. Ein geplanter 

bilateraler Vertrag mit Saudi Arabien, 

der die Einrichtung von dem Reli
gionsministerium unterstellten 

Rechtsberaterteams vorsah, kam 

nicht zustande. Minister Fahmi Id- 
ris der Regierung Yudoyono hat 

die Entsendung von Arbeitskräften 

auf Druck von muslimischen Or

ganisationen erneut eingestellt, es 
ist aber fraglich, ob diese Maß

nahmen zum gewünschten Erfolg 

führen werden. Die indonesische 

Regierung möchte die traditionell 

guten Beziehungen zu Saudi Ara

bien nicht aufs Spiel setzen, denn 

sie ist bei Pilgerreisen von Gläubi

gen nach Mekka auf die Koopera

tion des Gastlandes angewiesen.
Indonesien hat bisher kei

ne der beiden ILO-Konventionen 

zum Schutz von Migranten unter

zeichnet; die Implementierung der 

im Dezember letzten Jahres Unter

zeichneten UN-Konvention >zum 

Schutz aller Rechte von Wander

arbeitnehmern« in nationales Recht 

wird erst für die Legislaturperiode 

bis 2009 angestrebt. Angesichts 

der derzeitigen Massenarbeitslosig

keit und der wirtschaftlichen Stagna

tion ist es allerdings eher wahrschein

lich, dass die illegale Arbeitsmigration 

weiter zunimmt und die Verabschie
dung von Schutzmaßnahmen für Ar

beitsmigranten nachrangig behandelt 
wird. ^

»Wir sind Helden, wir bringen Devisen« — Frauen 
demonstrieren für mehr Rechte als Arbeitsmigrantinnen.
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